
Regional-KODA Nord-Ost 
 

Beschluss 3/ 2020 der Regional-KODA Nord-Ost vom 24.09.2020 

In der Sitzung am 24.09.2020 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost folgendes 
beschlossen: 

 
I. Änderungen in der DVO:  
 
§ 33 wird wie folgt geändert: 
 

1. Absatz 1 Buchst. a wird wie folgt gefasst: 

„a) mit Ablauf des Monats, in dem der Mitarbeiter das gesetzlich festgelegte Alter 
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Mitarbeiter ist während des Arbeitsverhältnisses 
vereinbart worden, den Beendigungszeitpunkt nach § 41 Satz 3 SGB VI 
hinauszuschieben,“ 

 
2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Arbeitsverhältnis endet ferner, sofern dem Mitarbeiter der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach der 
Mitarbeiter eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung erhält. Der Mitarbeiter hat den Arbeitgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. Das 
Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden 
Tages; frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung 
des Arbeitgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedingung. 
Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 
SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. Das Arbeitsverhältnis endet 
nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente 
auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den 
Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; für den Beginn des Ruhens 
des Arbeitsverhältnisses gilt Satz 3 entsprechend.“ 

 
3. In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „; frühestens jedoch 

zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers über den 
Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedingung“ eingefügt. 

 
 
II. Inkrafttreten:  
 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 


